
 

 

  
 
 
 
 

 

Anfrage der Ratsfraktion Freie Wähler 2821/18 
öffentlich 

Haushaltsrest 2023 von 150.000 € Dorfentwicklungsplanung 
Lobmachtersen 

 

Beratungsfolge 
Geplante 

Sitzungstermine Zuständigkeit 

(N) Verwaltungsausschuss 30.04.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Rat der Stadt Salzgitter 30.04.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Stadtplanungs- und Bauausschuss 08.05.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Ortsrat der Ortschaft Südost 18.06.2024 zur Kenntnis 

 
 
Sachverhalt:  

Die FREIE WÄHLER Ratsfraktion bittet die Verwaltung, in Bezug auf die 
Beschlussvorlage 2603/18 “Durchführung eines  städtischen Wettbewerbs für den 
Bereich Marienbruch in Salzgitter Lebenstedt“, um Beantwortung folgender Fragen: 

 

Die obengenannte Beschlussvorlage 2603/18 weist aus, dass aus dem 
Haushaltsrest 2023 von der Dorfentwicklungsplanung Lobmachtersen 150.000 € 
verwendet werden soll. 

1. Aus welchen Dorfentwicklungsmaßnahmen für Lobmachtersen ergibt sich 
dieser Haushaltsrest? 

2. Warum sollen die Maßnahmen zeitlich verschoben werden? 

3. Wird sichergestellt, dass der Betrag von 150.000 € im kommenden 
Doppelhaushalt 2025/26 für Lobmachtersen zur Verfügung steht? 

4. Haben die Bürger bzw. der Ortsrat Süd Ost Kenntnis von den 
geplanten/durchgeführten Maßnahmen? 

5. In welcher Höhe war die Dorfentwicklungsplanung für Lobmachtersen 
vorgesehen? 

 

Der FREIE WÄHLER Ratsfraktion ist unverständlich, dass aus einem Haushaltsrest 
einer Dorfentwicklung die Honorare für die Architekten und Ingenieure (HOAI) für 
eine völlig orts- und städtebauliche Maßnahme verwendet werden sollen. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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gez. Günter Karl-Heinz Gehmert        
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Beantwortung von Anfragen 2821/18-AW 

öffentlich 
Anfragenbeantwortung in Sachen "Haushaltsrest 2023 von 
150.000 € Dorfentwicklungsplanung Lobmachtersen" - Anfrage 
der Ratsfraktion Freie Wähler vom 09.04.2024 in den Sitzungen 
des Verwaltungsausschusses am 30.04.2024, des Rates der Stadt 
Salzgitter am 30.04.2024, des Stadtplanungs- und 
Bauausschusses am 08.05.2024 und des Ortsrates der Ortschaft 
Südost am 18.06.2024 

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine Zuständigkeit 

(N) Verwaltungsausschuss 30.04.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Rat der Stadt Salzgitter 30.04.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Stadtplanungs- und Bauausschuss 08.05.2024 zur Kenntnis 

(Ö) Ortsrat der Ortschaft Südost 18.06.2024 zur Kenntnis 

 
Inhalt der Anfrage 
 
Die FREIE WÄHLER Ratsfraktion bittet die Verwaltung, in Bezug auf die 
Beschlussvorlage 2603/18 “Durchführung eines städtischen Wettbewerbs für den 
Bereich Marienbruch in Salzgitter Lebenstedt“, um Beantwortung folgender Fragen: 
 
Die obengenannte Beschlussvorlage 2603/18 weist aus, dass aus dem 
Haushaltsrest 2023 von der Dorfentwicklungsplanung Lobmachtersen 150.000 € 
verwendet werden soll. 
 

1. Aus welchen Dorfentwicklungsmaßnahmen für Lobmachtersen ergibt sich 
dieser Haushaltsrest? 

2. Warum sollen die Maßnahmen zeitlich verschoben werden? 
3. Wird sichergestellt, dass der Betrag von 150.000 € im kommenden 

Doppelhaushalt 2025/26 für Lobmachtersen zur Verfügung steht? 
4. Haben die Bürger bzw. der Ortsrat Süd Ost Kenntnis von den 

geplanten/durchgeführten Maßnahmen? 
5. In welcher Höhe war die Dorfentwicklungsplanung für Lobmachtersen 

vorgesehen? 
 

Der FREIE WÄHLER Ratsfraktion ist unverständlich, dass aus einem Haushaltsrest 
einer Dorfentwicklung die Honorare für die Architekten und Ingenieure (HOAI) für 
eine völlig andere orts- und städtebauliche Maßnahme verwendet werden sollen. 
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Antwort der Verwaltung 
 
zu 1.:  
 
Aufgrund eines Vorschlags des Ortsrates der Ortschaft Südost gem. § 94 Abs. 3 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) i. S. Ausweisung von 
Baugrundstücken in Salzgitter-Lobmachtersen hat der Rat mit der Vorlage 5013/17 
am 29.09.2021 beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, die 
Entwicklungsziele für den Stadtteil Lobmachtersen im Rahmen eines 
Stadtteilentwicklungskonzeptes unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Politik zu überprüfen und ggf. neu festzulegen. 
 
Mit der Vorlage 2566/18-AW “Anfragenbeantwortung i. S. Bearbeitungsstand zum 
Beschluss des Rates der Stadt Salzgitter 5013/17 i. S. Ausweisung von 
Baugrundstücken in SZ-Lobmachtersen; Anfrage der SPD-Fraktion des Ortsrates der 
Ortschaft Südost vom 01.12.2023 in der Sitzung der Ortsrates am 12.12.2023” wurde 
der Ortsrat der Ortschaft Südost über den aktuellen Bearbeitungsstand informiert. 
Darin wurde unter anderem mitgeteilt, welche Pläne und Konzepte als Grundlage für 
die Bearbeitung verwendet werden, dass eine Bürgerbeteiligung im Sommer/Herbst 
2024 durchgeführt werden soll und die Endergebnisse Anfang 2025 vorliegen sollen. 
Diese Aussagen gelten weiterhin. 
 
zu 2.:  
 
Da zum Zeitpunkt der Beauftragung durch den Rat weder qualifiziertes Personal zur 
Bearbeitung des Stadtteilentwicklungskonzeptes noch Haushaltsmittel zur 
Beauftragung eines geeigneten Stadtplanungsbüros zur Verfügung standen, wurden 
Haushaltsmittel von 150.000 € in den Doppelhaushalt 2023/2024 eingestellt. Da 
nunmehr qualifiziertes Personal für eine Bearbeitung zur Verfügung steht, wird das 
Stadtteilentwicklungskonzept durch die Stadt erstellt. Auf die Beauftragung eines 
Dritten kann daher verzichtet werden. 
 
zu 3.: 
 
Da die Bearbeitung mit eigenem Personal erfolgt, sind keine Haushaltsmittel für den 
Doppelhaushalt 2025/2026 erforderlich. 
 
zu 4.: 
 
Eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hat bisher noch nicht stattgefunden. 
Eine entsprechende Beteiligung der Öffentlichkeit wird für Sommer/Herbst 2024 
angestrebt. 
 
zu 5.: 
 
Für die Erstellung des Stadtteilentwicklungskonzeptes waren im Haushalt 2023/2024 
150.000 € veranschlagt worden. 
 
Anlage/n 
Keine 
 
gez. Frank Klingebiel      gez. Michael Tacke 
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